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Antrag 
des Landes Baden-Württemberg 

AS  -  Wi 
 
 
 

 
 

Entschließung des Bundesrates zur Flexibilisierung und 
Entbürokratisierung der Umsetzung des Arbeitssicherheits-
gesetzes 
 
Staatsministerium Baden-Württemberg        Stuttgart, den 14. September 2006 
            Der Staatssekretär 
 
 
An den 
Präsidenten des Bundesrates 
Herrn Ministerpräsidenten 
Peter Harry Carstensen 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Präsident, 
 
 
die Regierung des Landes Baden-Württemberg hat beschlossen, dem Bundesrat 

die als Anlage mit Begründung beigefügte 

 

  Entschließung des Bundesrates zur Flexibilisierung und     
  Entbürokratisierung der Umsetzung des Arbeitssicherheitsgesetzes 

 
zuzuleiten. 

 

Ich bitte, gemäß § 36 Abs. 1 der Geschäftsordnung des Bundesrates die Beratung 

der Entschließung in den Ausschüssen zu veranlassen.  

 

Mit freundlichen Grüßen 
In Vertretung 
 
Julian Würtenberger 





Entschließung des Bundesrates zur Flexibilisierung u nd Entbürokratisierung 

der Umsetzung des Arbeitssicherheitsgesetzes  

 

Der Bundesrat möge beschließen: 

Die Bundesregierung wird gebeten, sich weiter für eine moderne, zeitgemäße be-

triebsärztliche und sicherheitstechnische Betreuung in den Betrieben und Verwaltun-

gen einzusetzen. 

Leitlinien dabei sollen sein 

• vereinfachte und in der Praxis leicht handhabbare Unfallverhütungsvorschrif-

ten der gewerblichen Berufsgenossenschaften und der Unfallkassen 

• Anpassung der vorgeschriebenen Einsatzzeiten an den tatsächlichen Bedarf 

vor Ort 

• Berücksichtigung der Gefährdungssituationen in den jeweiligen Betrieben und 

Verwaltungen 

• Verzicht auf Einsatzzeitenfestlegungen bei Nachweis eines Arbeitsschutzma-

nagementsystems 

• Stärkung der Verantwortung des Arbeitgebers im Rahmen der betriebsärztli-

chen und sicherheitstechnischen Betreuung 

• Aufnahme von Anreizelementen für den Arbeitgeber bei der Einführung von 

Betreuungssystemen 

• Verzahnung und Abgleichung der Unfallverhütungsvorschriften zur betriebs-

ärztlichen und sicherheitstechnischen Betreuung im Hinblick auf die geplante 

Organisationsreform der gesetzlichen Unfallversicherung  

• Kostenentlastung insbesondere für kleine und mittlere Betriebe.  

 

Die Bundesregierung wird gebeten, ungeachtet der rechtlichen Möglichkeiten nach  

§ 14 Arbeitssicherheitsgesetz nachdrücklich darauf hin zu wirken, dass die Unfallver-

sicherungsträger zeitnah Deregulierungs- und Verbesserungsvorschläge umsetzen 

und dadurch auch zu einer Kostenentlastung der Unternehmen beitragen. In diesem 

Zusammenhang sollte die für Betriebe mit bis zu 50 Beschäftigten geltende Muster-

unfallverhütungsvorschrift „BGV A 2“ überarbeitet werden. Dabei sollten auch für Be-

triebe mit bis zu 10 Beschäftigten weitere Erleichterungen und praktikable Vorgaben 

erfolgen.  
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Begründung: 

Die Richtlinie 89/391/EWG des Rates vom 12. Juni 1989 über die Durchführung von 

Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Ar-

beitnehmer bei der Arbeit enthält u.a. allgemeine Grundsätze für die Verhütung be-

rufsbedingter Gefahren, für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz sowie die 

Ausschaltung von Risiko- und Unfallfaktoren. Dabei macht die Richtlinie auch Vorga-

ben zu den Diensten, die mit der Durchführung von Schutzmaßnahmen und Maß-

nahmen zur Gefahrenverhütung sowie der präventivmedizinischen Überwachung 

beauftragt sind. 

Wesentliche Vorgaben dieser Richtlinie werden in Deutschland im Gesetz über Be-

triebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit (Ar-

beitssicherheitsgesetz – ASiG) umgesetzt. Diese gesetzlichen Vorgaben werden 

wiederum von den Trägern der gesetzlichen Unfallversicherungen durch entspre-

chende Unfallverhütungsvorschriften näher bestimmt.  

 

In der Praxis sind die Unfallverhütungsvorschriften zur betriebsärztlichen und sicher-

heitstechnischen Betreuung Anlass für Kritik. Vor dem Hintergrund der Überlegungen 

zur Entbürokratisierung der Arbeitswelt wurde wiederholt gefordert, diese Vorschrif-

ten darauf hin zu überprüfen, welche zur Erreichung unverzichtbarer Arbeitsschutz-

ziele notwendig und welche Deregulierungen und Flexibilisierungen möglich sind. Die 

Konferenz der Ministerinnen und Minister, Senatorinnen und Senatoren für Arbeit 

und Soziales der Länder hat daher auch im November 2003 einen entsprechenden 

Beschluss gefasst. Parallel dazu hat der Bundesrat im Rahmen einer Entschließung 

des Bundesrates zum Bürokratieabbau vom 26.11.2004 (Sammel-Drucksache 

710/04) die Bundesregierung aufgefordert, Flexibilisierungen im Bereich des Arbeits-

sicherheitsgesetzes vorzunehmen. 

 

Die Bundesregierung hat damals zwar keinen gesetzgeberischen Handlungsbedarf 

gesehen; für den Bereich der gewerblichen Wirtschaft wurde jedoch im Hinblick auf 

die Kritik auf Veranlassung der Bundesregierung die sicherheitstechnische und ar-

beitsmedizinische Betreuung in einer neuen Musterunfallverhütungsvorschrift „BGV A 

2“ für kleinere Betriebe bis 50 Beschäftigte neu konzipiert. Diese neue „BGV A 2“ 

wurde bereits von allen 26 gewerblichen Berufsgenossenschaften aufgegriffen, suk-
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zessive in Kraft gesetzt und hinsichtlich der Regelbetreuung in Betrieben mit mehr 

als 10 Beschäftigten grundsätzlich bis zum 31.12.2008 befristet. 

 

Die neue BGV A 2, die der Gefährdungsbeurteilung zentrale Bedeutung einräumt, 

verschlankt zwar die Vorschriften, befreit kleinere Betriebe von unpraktikablen Mini-

einsatzzeiten und bietet Betrieben mit bis zu 50 Beschäftigten mit dem Unterneh-

mermodell eine Alternative zur Regelbetreuung. Die neue Musterunfallverhütungs-

vorschrift BGV A 2 ist jedoch insgesamt kritisch zu beurteilen. Der Musterentwurf 

kann durch seine Unübersichtlichkeit keinesfalls als ein Beitrag zur Entbürokratisie-

rung angesehen werden. Zudem ermöglicht er in der Umsetzung durch die Berufs-

genossenschaften und Betriebe eine kaum zu überschauende Zahl von Betreu-

ungsmodellen. 

 

Die betriebsärztliche und sicherheitstechnische Betreuung hat sich streng an dem 

Ziel zu orientieren, die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer am 

Arbeitsplatz im Hinblick auf die Verhältnisse vor Ort zu gewährleisten sowie gesicher-

te arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Erkenntnisse zur Verbesserung des 

Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung zu verwirklichen. Nur wenn entsprechend 

geeignete Rahmenbedingungen geschaffen werden, kann von einer breiten Akzep-

tanz der Betreuung ausgegangen werden.  

 

Die betriebsärztliche und sicherheitstechnische Betreuung hat insbesondere bei klei-

neren und mittleren Betrieben zu erheblichen Mehrkosten geführt. Angesichts der 

schwierigen wirtschaftlichen Situation vieler Betriebe muss alles getan werden, um 

auch in diesem Bereich Kostenentlastungen zu ermöglichen. Nach der Anhäufung 

der BGV A 2 mit zahlreichen Varianten zum Unternehmermodell ist davon auszuge-

hen, dass dieses von den Berufsgenossenschaften als bevorzugte Alternative be-

handelt wird. Dem ist entgegen zu halten, dass das Unternehmermodell für den Un-

ternehmer zeit- und arbeitsaufwändig ist. Besonders für Kleinbetriebe kann dies unter 

Kostengesichtspunkten problematisch sein. Deshalb sollten insbesondere auch für 

Betriebe mit bis zu 10 Beschäftigten weitere Erleichterungen und praktikable Vorga-

ben erfolgen. Für die unternehmerische Akzeptanz sind überwiegend an dem Ge-

fährdungspotenzial ausgerichtete und nachvollziehbare Vorgaben zur arbeitsmedizi-

nischen und sicherheitstechnischen Betreuung ausschlaggebend. Diese Sichtweise 
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muss bei der Flexibilisierung und Entbürokratisierung des Arbeitssicherheitsgesetzes 

berücksichtigt werden.   

 

Es ist bekannt, dass die gewerblichen Berufsgenossenschaften unter der Leitung des 

Hauptverbandes jetzt die Vereinheitlichung und Vereinfachung der Einsatzzeitenre-

gelungen für die Regelbetreuung bei Betrieben mit mehr als 10 Beschäftigten einge-

leitet haben. Der Bundesrat begrüßt zwar den begonnenen Reformprozess, es sollte 

aber nachdrücklich darauf hin gewirkt werden, dass die Unfallversicherungsträger die 

genannten weitergehenden Deregulierungs- und Verbesserungsvorschläge zeitnah 

umsetzen. Die Umsetzung sollte möglichst bis Ende 2007 abgeschlossen sein.  
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